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Kündigung des Wahrnehmungsvertrags mit der VG WORT  

 

Name (Urheber/ Urheberin / Verlag):       ___________________________________________ 

Geburtsdatum:                ___________________________________________ 

Straße / Hausnummer:                           ___________________________________________ 

PLZ / Ort:                              ___________________________________________ 

Land:                               ___________________________________________ 

Karteinummer bei der VG WORT:          ___________________________________________ 

 

 

Hiermit erkläre ich die vollständige Kündigung des Wahrnehmungsvertrags mit der VG WORT.  

 

 

Unterschrift Urheber / Urheberin / Verlag:  

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Das unterzeichnete Kündigungsschreiben bitte als Scan per E-Mail an personendaten@vgwort.de 

oder per Post an die VG WORT, Untere Weidenstraße 5, 81543 München, senden. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hinweis: Gemäß § 12 des Wahrnehmungsvertrages gilt für dessen Kündigung folgendes:  

(1) […] Der Berechtigte kann den Wahrnehmungsvertrag mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines  

Kalenderjahres insgesamt kündigen oder die Rechtewahrnehmung gem. § 13 auf einzelne Rechte und An-

sprüche gemäß § 1 Abs. 1 und auf einzelne Länder beschränken. 

(2) Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses fallen die Rechte an den Berechtigten zurück, ohne dass 
es einer besonderen Rückübertragung bedarf. Die vor Beendigung dieses Wahrnehmungsvertrages für 
die Nutzung von Werken des Berechtigten abgeschlossenen Verträge mit Dritten sind mit Wirkung für 
und gegen den Berechtigten auch über den Zeitpunkt des Ablaufs des Wahrnehmungsvertrages abge-
schlossen. Die VG WORT ist verpflichtet, etwaige auf den Berechtigten noch entfallende Beträge nach 
den Bestimmungen des Verteilungsplans an den Berechtigten auszuzahlen. §§ 3, 6, 8 und 10 dieses 
Vertrages gelten entsprechend nach dem Ausscheiden des Berechtigten bis zur Erledigung sämtlicher 
gegenseitiger Ansprüche. 
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